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Abwasserzweckverband 
„Löbauer Wasser“

In den vergangenen Wochen traten wiederholt Havarien in den Pumpwerken auf, die durch unsachgemäße Nutzung der Abwasser-
anlagen entstanden. Besonders häufig mussten die Pumpen in Lömischau und Malschwitz von Lappen gereinigt werden. Die Hava-
riebeseitigung am Wochenende vom 3./4. Juli war sehr aufwändig und verursachte unnötige Kosten von über 2000,- €.
Es sei nochmals darauf verwiesen, dass das Abwassersystem keine Müllentsorgung darstellt und wir, die Nutzer, die Kosten tragen
müssen.

In der Kläranlage Guttau wurde am 22.07. die
Siebschnecke, die den groben Schmutz vor den
Reaktoren absondert, erneuert. Die neue Anla-
ge hat einen größeren Durchsatz. In diesem Jahr
werden die Orte Spreewiese und Klix an die Klär-
anlage Guttau angeschlossen. Die Abwasseran-
lagen unterliegen durch das relativ aggressive Was-
ser einem hohen Verschleiß, sodass wir in diesem
Jahr mit den Schachtsanierungen beginnen wer-
den. Im September ist dies für das Pumpwerk
Wartha geplant.
Die Abwasserleitungen in den Orten Pließkowitz
und Doberschütz wurden vom Vermessungsbü-
ro aufgenommen und derzeit ausgewertet. Eben-
so, wie in Dubrauke und Briesnitz im vergange-
nen Jahr organisieren wir im September/Okto-
ber Anliegerversammlungen um mögliche Vari-
anten für die Errichtung von Einzel- und Grup-
penlösungen vorzustellen.
Gemeinsam mit den Kreiswerken Wasserver-
sorgung Bautzen fand im Juli eine Überprüfung
von Wasser- und Abwasserleitungen in bestimm-
ten Objekten statt. 

Dabei mussten wir auch Unregelmäßigkeiten bei der Nutzung von Hausbrunnenanlagen feststellen. Hier werden jetzt Bescheide zur
Nachzahlung erlassen.
Skomudek
Geschäftsführer

In der öffentlichen Verbandsversammlung am 25.05.2009 
wurden folgende Beschlüsse gefasst

Beschluss Nummer 01/05/09 des Abwasserzweckverbandes „Löbauer Wasser“ über die Feststellung des Jahresabschlusses 2007

Beschluss Nummer 02/05/09 des Abwasserzweckverbandes „Löbauer Wasser“
Bestellung des Wirtschaftsprüfers für das Jahr 2008

Beschluss Nummer 03/05/09 des Abwasserzweckverbandes „Löbauer Wasser“ Haushaltssatzung 2009 und Wirtschaftsplan 2009

Beschluss Nummer 04/05/09 zum Wirtschaftsplan 2009 des Abwasserzweckverbandes „Löbauer Wasser“
Bau der zentralen Abwasserentsorgung des Ortes Niedergurig

Beschluss Nummer 05/05/09 des Abwasserzweckverbandes „Löbauer Wasser“ Stundungsrichtlinie (Abwasserbeiträge)

Beschluss Nummer 06/05/09 des Abwasserzweckverbandes „Löbauer Wasser“
Neufassung der Geschäftsordnung

Beschluss Nummer 07/05/09 des Abwasserzweckverbandes „Löbauer Wasser“
Verlängerung des Entsorgungsvertrages zur mobilen Entsorgung

Beschluss Nummer 08/05/09 des Abwasserzweckverbandes „Löbauer Wasser“
Behandlung von Stundungsanträgen
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In der öffentlichen Verbandsversammlung am 13.07.2009 
wurden folgende Beschlüsse gefasst

Beschluss Nr.: 1/07/09 Stellungnahme zu Punkt
3.1.1 Grundsatz der Vorherigkeit und vorläufige Haus-

haltsführung

Beschluss Nr.: 2/07/09 Stellungnahme zu Punkt
3.1.2 Wirtschaftsplan

Beschluss Nr.: 3/07/09 Stellungnahme zu Punkt
3.1.2.1 Nicht erhobene Umlagen bei nicht gedecktem

Finanzbedarf

Beschluss Nr.: 4/07/09 Stellungnahme zu Punkt
3.1.2.2 Ausweis der nicht fälligen Umlagen als offene For-

derungen

Beschluss Nr.: 5/07/09 Stellungnahme zu Punkt
3.2.1 Übertragung von Kassengeschäften

Beschluss Nr.: 6/07/09 Stellungnahme zu Punkt
3.2.3 Erledigung der Kassengeschäfte durch die Gemein-

de Malschwitz

Beschluss Nr.: 7/07/09 Stellungnahme zu Punkt
3.2.4 Ordnungsmäßigkeit der Buchführung

Beschluss Nr.: 8/07/09 Stellungnahme zu Punkt
3.2.5 Dienstanweisung zur Ausführung der Kassenge-

schäfte

Beschluss Nr.: 9/07/09 Stellungnahme zu Punkt
3.2.6 Zeichnungsberechtigung für die Konten/Trennung

von Anordnung und Vollzug

Beschluss Nr.: 10/07/09 Stellungnahme zu Punkt
3.2.7 Kassenanordnungen

Beschluss Nr.: 11/07/09 Stellungnahme zu Punkt
3.2.8 Begründende Unterlagen

Beschluss Nr.: 12/07/09 Stellungnahme zu Punkt
3.2.9 Tagesabschlüsse

Beschluss Nr.: 13/07/09 Stellungnahme zu Punkt
3.2.10.1 Inanspruchnahme von Kassenkrediten

Beschluss Nr.: 14/07/09 Stellungnahme zu Punkt
3.2.10.2 Zuständigkeit für die Aufnahme von Kassenkredi-

ten

Beschluss Nr.: 15/07/09 Stellungnahme zu Punkt
3.2.12 Inventuren

Beschluss Nr.: 16/07/09 Stellungnahme zu Punkt
3.2.13.1 Zuständigkeiten

Beschluss Nr.: 17/07/09 Stellungnahme zu Punkt
3.2.13.2 Voraussetzungen für die Stundungen

Beschluss Nr.: 18/07/09 Stellungnahme zu Punkt
3.2.13.3 Höhe der Stundungen

Beschluss Nr.: 19/07/09 Stellungnahme zu Punkt
3.2.14.1. Mahnungen

Beschluss Nr.: 20/07/09 Stellungnahme zu Punkt
3.2.14.2 Niederschlagung und Erlass

Beschluss Nr.: 21/07/09 Stellungnahme zu Punkt
3.3.1 Aufstellung und Feststellung der Jahresabschlüsse

Beschluss Nr.: 22/07/09 Stellungnahme zu Punkt
3.3.2. Ortsübliche Bekanntgabe des Beschlusses

Beschluss Nr.: 23/07/09 Stellungnahme zu Punkt
3.3.3 Gewinn- und Verlustrechnungen

Beschluss Nr.: 24/07/09 Stellungnahme zu Punkt
3.3.4 Lagebericht

Beschluss Nr.: 25/07/09 Stellungnahme zu Punkt
3.3.5 Ergebnisverwendung

Beschluss Nr.: 26/07/09 Stellungnahme zu Punkt
4.1 Personalakten

Beschluss Nr.: 27/07/09 Stellungnahme zu Punkt
4.2. Stellenbeschreibungen/Stellenbewertungen

Beschluss Nr.: 28/07/09 Stellungnahme zu Punkt
4.3. Befugnisse und Berechtigungen im Abwasser-

zweckverband

Beschluss Nr.: 29/07/09 Stellungnahme zu Punkt
4.4.2 Dienstreiseanträge und -abrechnungen

Beschluss Nr.: 30/07/09 Stellungnahme zu Punkt
4.4.3 Tagegeld

Beschluss Nr.: 31/07/09 Stellungnahme zu Punkt
5.1 Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse

Beschluss Nr.: 32/07/09 Stellungnahme zu Punkt
5.2 Teilnahme an den Sitzungen der Verbandsver-

sammlung

Beschluss Nr.: 33/07/09 Stellungnahme zu Punkt
5.3 Geschäftsordnung der Verbandsversammlung

Beschluss Nr.: 34/07/09 Stellungnahme zu Punkt
5.4 Ergänzung der Tagesordnung zu Beginn der öffent-

lichen Verbandsversammlung

Beschluss Nr.: 35/07/09 Stellungnahme zu Punkt
5.6 Verbandssatzung

Beschluss Nr.: 36/07/09 Stellungnahme zu Punkt
5.7 Örtliche Prüfung

Beschluss Nr.: 37/07/09 Stellungnahme zu Punkt
6.1 Dienstbarkeiten

Beschluss Nr.: 38/07/09 Stellungnahme zu Punkt
6.2.1.1 Vertrag zur mobilen Entsorgung

Beschluss Nr.: 39/07/09 Stellungnahme zu Punkt
6.2.1.2 Gebührenbescheide für abflusslose Gruben und

Kleinkläranlagen

Beschluss Nr.: 40/07/09 Stellungnahme zu Punkt
6.3.1 Kalkulationszeitraum und Zeitpunkt

Beschluss Nr.: 41/07/09 Stellungnahme zu Punkt
6.3.6 Nachberechnung

Beschluss Nr.: 42/07/09 Stellungnahme zu Punkt
6.4 Dienstleistungen für den Abwasserzweckverband

Beschluss Nr.: 43/07/09 Stundungsverlängerung
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Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung

über die Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für
die Wahl zum Sächsischen Landtag am 30. August 2009

1. Am 30. August 2009 findet die Wahl zum 5. Sächsischen Land-
tag statt. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis ein-
getragen ist oder einen Wahlschein hat.

2. Das Wählerverzeichnis für die Wahlbezirke der Gemeinde
Malschwitz
wird in der Zeit vom 10. August bis 14. August 2009 während der
üblichen Dienststunden in der Gemeindeverwaltung Malschwitz,
Einwohnermeldeamt, Dorfplatz 26, 02694 Malschwitz für Wahl-
berechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlbe-
rechtigte kann die Richtigkeit und Vollständigkeit der zu seiner
Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen.
Will ein Wahlberechtigter die Daten von anderen im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Personen überprüfen, muss er Tatsachen
glaubhaft machen, aus denen sich die Unrichtigkeit oder Unvoll-
ständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht
auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahl-
berechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß
§ 34 Sächsisches Meldegesetz eingetragen ist. Während der Ein-
sichtsfrist ist das Anfertigen von Auszügen aus dem Wählerver-
zeichnis durch Wahlberechtigte gegen Erstattung der Sach-
kosten zulässig, soweit dies im Zusammenhang mit der Prüfung
des Wahlrechts einzelner Personen steht. Die Auszüge dürfen nur
zu diesem Zweck verwendet und unbeteiligten Dritten nicht
zugänglich gemacht werden.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt.
Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.

3. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig
hält, kann während der Zeit der Einsichtnahme - siehe Pkt. 2.
- bei der Gemeinde schriftlich oder zur Niederschrift Einspruch

einlegen. Soweit die behaupteten Tatsachen nicht offen-
kundig sind, hat der Einspruchsführer die erforderlichen
Beweismittel beizubringen.

4. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen
sind, erhalten bis spätestens zum 9. August 2009 eine Wahl-
benachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt,
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wähler-
verzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er
sein Wahlrecht nicht ausüben kann. Wahlberechtigte, die nur
auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und
die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen bean-
tragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

5. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis
Wahlkreis 52 Bautzen 2
durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum dieses
Wahlkreises oder durch Briefwahl teilnehmen.

6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag ein in das Wählerverzeichnis
eingetragener Wahlberechtigter

6.1 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter,
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die

Antragsfrist für die Aufnahme in das Wählerverzeichnis

(9. August 2009) oder die Einspruchsfrist gegen das Wähler-
verzeichnis (14. August 2009) versäumt hat.
b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf

der Fristen in Pkt. a) entstanden ist,
c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt

worden und die Feststellung erst nach Abschluss des Wäh-
lerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeinde gelangt ist.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen
Wahlberechtigten bis zum 28. August 2009, 16.00 Uhr, bei der
Gemeinde schriftlich oder mündlich beantragt werden. Die Schrift-
form gilt durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder
sonstige dokumentierbare elektronische Übermittlung als gewahrt.
Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig. In dem Antrag sind
Familienname, Vorname, die genaue Anschrift des Wahlberech-
tigten sowie sein Geburtsdatum anzugeben. Nicht in das Wähler-
verzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können den Antrag noch
bis zum Wahltag, 13.00 Uhr, stellen. Das Gleiche gilt, wenn bei
nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der Wahlraum nicht oder
unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantrag-
te Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 29. August
2009, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berech-
tigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

7. Zusammen mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
- einen amtlichen grünen Wahlumschlag,
- einen amtlichen gelben Wahlbriefumschlag mit der Anschrift,

an die der Wahlbrief zurückzusenden ist und
- ein Merkblatt für die Briefwahl.
Holt der Wahlberechtigte den Wahlschein und die Briefwahl-
unterlagen ab, wird ihm Gelegenheit gegeben, die Briefwahl
an Ort und Stelle auszuüben. An einen anderen als den Wahl-
berechtigten persönlich dürfen Wahlschein und Briefwahlun-
terlagen nur ausgehändigt werden, wenn dieser sich auswei-
sen kann und die Empfangsberechtigung durch Vorlage einer
schriftlichen Vollmacht nachweist.
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die auf
dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass der Wahl-
brief dort spätestens am Wahltage bis 16.00 Uhr eingeht. Er
kann dort auch abgegeben werden. Der Wahlbrief wird im
Bereich der Deutschen Post AG ohne besondere Versen-
dungsform unentgeltlich befördert.

8. Wird die Erteilung eines Wahlscheines versagt, kann dagegen
bis zum 18. August 2009 bei der Gemeinde schriftlich oder
zur Niederschrift Einspruch eingelegt werden.

Malschwitz, den 30.07.2009
M. Seidel
Bürgermeister
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Wahlbekanntmachung
1. Am 30. August 2009 findet die Wahl zum 5. Sächsischen

Landtag statt. Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.
2. Die Gemeinde Malschwitz ist in 4 allgemeine Wahlbezirke ein-

geteilt.
In der Wahlbenachrichtigung, die den Wahlberechtigten in der
Zeit bis 09.08.2009 übersandt worden ist, sind der Wahlbe-
zirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberech-
tigte wählen kann.
Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahl-
ergebnisses um 18.00 Uhr in der Gemeindeverwaltung
Malschwitz, Dorfplatz 26, 02694 Malschwitz zusammen.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahl-
bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.
Der Wähler hat zur Wahl die Wahlbenachrichtigung und/oder sei-
nen Personalausweis oder Reisepass mitzubringen. Die Wahlbe-
nachrichtigung wird bei der Wahl auf Verlangen abgegeben.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält
bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehän-
digt.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
a) für die Wahl im Wahlkreis die Namen der Bewerber der zuge-

lassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei und
deren Kurzbezeichnung, sofern sie eine solche verwendet,
bei anderen Kreiswahlvorschlägen unter Angabe des Kenn-
worts und rechts vom Namen jedes Bewerbers einen Kreis
für die Kennzeichnung.

b) für die Wahl nach Landeslisten die Bezeichnung der Par-
teien und gegebenenfalls deren Kurzbezeichnung sowie
jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der zugelas-
senen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung
einen Kreis für die Kennzeichnung.

Jeder Wähler hat eine Direkt- und eine Listenstimme. Das Stär-
keverhältnis der Parteien im Sächsischen Landtag berechnet
sich allein aus der Anzahl der Listenstimmen. Der Wähler gibt
a) seine Direktstimme zur Wahl des Wahlkreisabgeordneten ab,

indem er auf dem linken Teil seines Stimmzettels durch ein in

den Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig
kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll, und

b) seine Listenstimme zur Wahl der Landesliste einer Partei
ab, indem er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch
ein in den Kreis gesetztes Kreuz oder in anderer Weise ein-
deutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss vom Wähler in der Wahlzelle des Wahl-
raumes oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeich-
net und so gefaltet werden, dass die Stimmabgabe von außen
nicht erkennbar ist.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss daran erfolgende
Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses sind öffent-
lich. Jedermann hat Zutritt zum Wahlraum, soweit dies ohne
Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl in
dem Wahlkreis, für den der Wahlschein ausgestellt ist
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses

Wahlkreises oder
b) durch Briefwahl 
teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss seinen Wahlbrief mit dem
Stimmzettel (im verschlossenen Wahlumschlag) und dem unter-
schriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbrief-
umschlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort späte-
stens am Wahltag bis 16.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann
auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Stimmrecht nur einmal und
nur persönlich ausüben.
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Ver-
such ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Malschwitz, den 30.07.2009
M. Seidel
Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung
einer Absichtserklärung

Umstufung einer öffentlichen Straße nach § 7 SächsStrG

Die Gemeinde Malschwitz beabsichtigt, ein Teilstück der „Kirch-
gasse“ in Malschwitz vom beschränkt-öffentlichen Weg zur Orts-
straße aufzustufen. Betroffen ist das Teilstück von der Staats-
straße S 109 im Süden bis zur nördlichen Grenze des Flurstücks
145 der Gemarkung Malschwitz.
Aufgrund der zunehmenden Verkehrsbedeutung und Erschlie-
ßungsfunktion soll der beschränkt-öffentliche Weg zur Ortsstra-
ße aufgestuft werden.
Der Plan mit der Darstellung der Lage und Ausdehnung der
beschriebenen Wegefläche liegt ab dem 10.08.2009 für die Dauer
eines Monats im Bauamt der Gemeindeverwaltung Malschwitz,
Dorfplatz 26 während der Sprechzeiten für jedermann zur Ein-
sicht aus.
Während dieser Zeit können alle, deren Interessen durch die beab-
sichtigte Maßnahme berührt werden, Einwendungen schriftlich
oder zur Niederschrift beim der Gemeindeverwaltung Malschwilz,
Bauamt, Dorfplatz 26, 02694 Malschwitz, vorbringen.
Nach Fristablauf erhobene Einwendungen werden nicht mehr
berücksichtigt.

M. Seidel
Bürgermeister

Informationen

Feuerwehr

Hinweis zur Landtagswahl am
30.08.2009 und zur Bundes-

tagswahl am 27.09.2009
möchten wir alle Wahlberechtigten aus Malschwitz und
Pließkowitz darauf hinweisen, dass sich der Wahlraum für
die o. g. Wahlen im Dorfgemeinschaftsraum, Dorfplatz 2c in
Malschwitz befindet. Einen entsprechenden Hinweis finden
Sie auf Ihrer Wahlbenachrichtigungskarte, welche Ihnen bis
spätestens 9. August zugesandt wird.

Aus dem Meldeamt
Vierteljährliche Statistik der Weg- u. Zuzüge
Zuzüge Gemeinde Guttau 6
Wegzüge Gemeinde Guttau 11
Zuzüge Gemeinde Malschwitz 31
Wegzüge Gemeinde Malschwitz 42

105 Jahre 
Freiwillige 
Feuerwehr

Die Ortsfeuerwehr lädt herzlich zum Feuerwehrfest am
22.08. und 23.08.09 nach Preititz ein.

Festprogramm
Sonnabend, 22.08.2009
14.00 Uhr Eröffnung des Feuerwehr-

festes mit Besichtigung der
Ausstellung über die Arbeit
der Ortsfeuerwehr

14.30 Uhr Kinderfest, Seniorennachmittag bei Kaffee
und Kuchen, große Springburg, Bastel-
straße, Rundfahrten mit dem Feuerwehr-
auto, Zielspritzen und Ermittlung des Sprit-
zenkönigs, Vorstellung von Feuerwehr-
technik und weitere Überraschungen

19.00 Uhr Öffentliche Festveranstaltung mit anschlie-
ßendem Tanz für Jung und Alt im Festzelt
mit DJ Tequila

Sonntag, 23.08.09
9.30 Uhr Empfang der Wehren
10.00 Uhr Frühschoppen

Beginn des Feuerwehrwettkampfes Lösch-
angriff Frauen und Männer um den 8.
Budissapokal

anschließend Siegerehrung

Für das leibliche Wohl wird an beiden Tagen bestens
gesorgt.

Aus den Schulen und Kindertagesstätten

Zuckertütenfest
Am 19.06.2009 war es endlich so weit, das langersehnte Zucker-
tütenfest für unsere 7 Schulanfänger war da.
Der Nachmittag begann mit einem von den Kindern für uns Eltern
einstudierten Programm.
Ganz herzlichen Dank erst mal an alle mitwirkenden Kinder, sowie
an die Musiklehrerin Frau Seeliger. Ihr habt das ganz toll gemacht.
Danach brachen Kinder, Eltern und Erzieher zu einer Wanderung
mit unbekanntem Ziel auf.
Der Weg führte uns durch die Teiche nach Briesing. Dort warte-
te auf die Kinder, die schon den ganzen Weg Ausschau nach den
Zuckertüten hielten, eine Schlauchbootfahrt auf der Spree. Das
war eine ganz tolle Überraschung, die Eltern wie Kindern sehr viel
Spaß bereitete.
Aber auch da war immer noch kein Zuckertütenbaum zu finden.
Auf dem Rückweg wurde verstärkt Ausschau nach ihm gehalten.
Er musste doch irgendwo sein, der heiß ersehnte Zuckertüten-
baum. Plötzlich war an einer Brücke Schluss und die Kinder durf-
ten diese erst nach Beantworten einiger Fragen überqueren.
Aber welch eine Überraschung. Auf der anderen Seite stand nicht
nur ein, sondern für jedes Kind ein eigener Zuckertütenbaum. Die
Freude war riesig.

regional informiert
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Die Wanderung wurde schließlich am Kindergarten beendet, wo
schon lecker gegrillte Würste und viele andere Sachen auf uns
warteten. Später brachen die Kinder zu einem Lampionumzug
auf und wir Eltern verabschiedeten uns, da unsere „Großen“ die
Nacht im Kindergarten verbrachten.

Auf diesem Wege möchten wir Eltern und Kinder uns einmal ganz
herzlich bei allen Erziehern bedanken, dass unsere Kinder so
schöne Jahre im Kindergarten verbringen durften. Wir alle, ins-
besondere die Kinder, werden diese Zeit sehr vermissen. Es war
schön bei euch und wir sehen uns im August als Hortkinder wie-
der. 
Des Weiteren wollen wir uns bei allen Mitwirkenden des Zucker-
tütenfestes bedanken. Ihr habt uns einen krönenden Abschluss
der Kindergartenzeit bereitet.
Die 7 Schulanfänger mit ihren dankbaren Eltern

Unser neuer Kita-Name 
„K wódnemu muzˇej“

Dieses Jahr hat sich die Witaj-Kindertagesstätte in Malschwitz in
Trägerschaft des Sorbischen Schulvereins e. V. auf das Som-
merfest besonders lange und intensiv vorbereitet. Gemeinsam
mit dem Elternbeirat suchten sie nach einem eigenen Namen ihres
Kindergartens. Welche Sagengestalt würde wohl besser passen
als der Wassermann? 
Hat er doch in den nahen Malschwitzer Teichen eine ideale Unter-
kunft. Auch jede Gruppe suchte sich eine sorbische Sagenge-
stalt für ihren Gruppennamen. So besuchen nun die Kinder die
Gruppe der lutki-Lu∏ken wódne muzˇe-Wassermänner.b∏udnicˇki-
Irrlichter und zmije- Drachen. Die Namen der Sagengestalten
machten die Kinder neugierig auf die Geschichten unserer sor-
bischen Vorfahren. In den Vorbereitungen widmete sich die Kin-
dertagesstätte mit allen Kindern und Erzieherinnen dem Ken-
nenlernen dieser Sagengestalten. Die Beschäftigung im Projekt,
in dem alle Sinne des Kindes angesprochen wurden, entzünde-
te die Herzen der Kinder für die Geschichten aus uralten Zeiten
und weckte zugleich die Liebe zur Natur und Umwelt.
Mit dem Kennenlernen der Lutkis startete unser Projekt und in
den vergangenen Wochen stand der Wassermann und sein Was-
serreich im Mittelpunkt der Beschäftigungen. Die Kinder erfuh-
ren vom Wassermann und seinen Taten. In Geschichten hörten
sie, wie er gewohnt hat, dass er gern in benachbarte Dörfer ging,
sich mit den Menschen unterhielt, sich ab und zu in ein schönes
Mädchen verliebte, wie er um seine Fische kämpfte und auch,
wie er einigen aus der Not half. Da es dem Wassermann bei den
Malschwitzer Kindern gefallen sollte, erbauten und schmückten
sie ihm ein Wasserparadies - so ein richtig märchenhaftes mit
Muscheln, glänzenden Steinen, Perlen, Fischen und natürlich
auch mit einem Tisch und Stuhl. Für die Eltern und deutschen
Gäste gestalteten sie eine Wandzeitung über den Wassermann.
Auf einem Spaziergang zur „ČERTOWNJA“ sahen die Kinder, wo
er immer ins Wasser eingestiegen war und sich mit seiner Liebs-

ten traf. Natürlich haben die kleinen Künstler auch den „Wódny
muzˇ“ mit viel grüner Farbe gemalt.
Am Samstag, dem 27.08.09 war es dann so weit. Mit einem
Cheerlaeder-Tanz eröffneten 5 Kita-Mädchen das fröhliche Pro-
gramm zum Sommerfest.

Herzlichen Dank an Frau Rybarova die es mit den Mädchen ein-
studierte. Als Irrlichter, Lutken, Wassermänner und Drachen san-
gen und tanzten sie.
Barbara Krahl, Leiterin der Witaj-Kindertagesstätte, begrüßte alle
Gäste herzlichst und dankte dem Elternbeirat für die gute Zusam-
menarbeit und Unterstützung über das ganze Schuljahr hinweg.
Dann kamen die Kinder alle zum gemeinsamen Singen auf die
„Naturbühne“, als Lutkis, kleine Wassermänner. Irrlichter und Dra-
chen sangen und tanzten sie. Das neue Kindergarten-Lied wurde
allen Gästen vorgestellt.
Ludmila Budar, Vorsitzende des SSV e. V. und Barbara Krahl ent-
hüllten gemeinsam die von der Baruther bildenden Künstlerin Eva-
Ursula Lange gestaltete Keramiktafel mit dem neuen Namen
„K wódnemu mužej“. Ab heute 27.06.2009 heißen wir nun Witaj
Kindergarten „K wódnemu muzˇej“.
Die Hortkinder hatten sich auch etwas Besonderes einfallen las-
sen - eine Kinder-Modenschau mit Kleidungsstücken aus den
Modehäusern „AWG“ und „Takko“ in Bautzen.

Mit poppiger Musik liefen alle Modells über den Laufsteg.
Danach haften Eltern und Gäste bei einer guten Tasse Kaffee und
selbst gebackenem Kuchen der Eltern die Gelegenheit, sich zu
unterhalten und Erfahrungen auszutauschen. Die Kinder ver-
gnügten sich in der Zwischenzeit an verschiedenen Stationen. So
wurde eine gute Gemeinschaft gepflegt.
Auch der Wassermann kam zum Fest. Er übergab den Kindern
die Gruppentafeln mit den entsprechenden Sagengestalten. Am
Ende des Festes begleiteten ihn die Kinder gemeinsam mit ihren
Eltern und Gästen zurück in den Teich. Dabei sangen sie sorbi-
sche und deutsche Volkslieder. Die Klänge des Akkordeons klan-
gen weit über das Dorf und die nahen Teiche in das Reich des
Wassermannes.
Allen Helfern beim Sommerfest ein herzliches Dankeschön!
Die Erzieherinnen
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Vereine

14. Fest der Böhmischen 
Blasmusik

Sonntag, den 30.08.2009:
10:00 Uhr Familienfußball und Frühschoppen
14:00 Uhr Traditionelle böhmische Blasmusik
Es laden ein:
Ihre FFW - Dubrauke,
die Horkenhacker Dubrauke
und der Deutsch-Tschechische Kulturverein Baruth e. V.
Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Wir freuen uns auf Sie. Ihre
FFW - Dubrauke, die Horkenhacker aus Dubrauke und der
Deutsch-Tschechische Kulturverein Baruth e. V.

Jubilare

Den Geburtstagskindern 
der Gemeinde im Monat 
August die herzlichsten 
Glückwünsche verbunden 
mit Gesundheit, Glück 
und Schaffenskraft
Baruth
Frau Ruth Schulze am 18.08. zum 73. Geburtstag
Frau Gertrud Hoppenz am 18.08. zum 72. Geburtstag
Briesing
Frau Emma Weber am 01.08. zum 87. Geburtstag
Buchwalde
Herrn Werner Noack am 22.08. zum 70. Geburtstag
Cannewitz
Herrn Christian Petzold am 16.08. zum 70. Geburtstag
Doberschütz
Herrn Werner Martschink am 17.08. zum 75. Geburtstag
Herrn Heinz Sarodnick am 18.08. zum 84. Geburtstag
Frau Frieda Reichelt am 29.08. zum 84. Geburtstag
Dubrauke
Frau Ingrid Flaton am 15.08. zum 71. Geburtstag
Herrn Gerhard Hille am 31.08. zum 78. Geburtstag
Gleina
Herrn Günter Klammt am 31.08. zum 79. Geburtstag
Herrn Ernst-Karl Müller am 31.08. zum 78. Geburtstag
Kleinbautzen
Frau Ingeburg Wirth am 12.08. zum 75. Geburtstag
Herrn Siegfried Kalich am 25.08. zum 73. Geburtstag
Malschwitz
Frau Margitta Kopke am 06.08. zum 72. Geburtstag
Frau Helga Rogel am 08.08. zum 72. Geburtstag
Frau Maria Gruhl am 21.08. zum 74. Geburtstag
Niedergurig
Frau Dorothea Jurk am 11.08. zum 71. Geburtstag
Frau Anneliese Lehmann am 17.08. zum 76. Geburtstag
Frau Annemarie Hein am 29.08. zum 71. Geburtstag
Frau Helga Schulze am 30.08. zum 70. Geburtstag
Pließkowitz
Herrn Dr. Rainer Epperlein am 20.08. zum 74. Geburtstag
Frau Margarete Maiwald am 30.08. zum 84. Geburtstag
Preititz
Frau Ingeburg Zippel am 08.08. zum 72. Geburtstag
Herrn Arno Domsch am 16.08. zum 76. Geburtstag
Rackel
Herrn Dietmar Philipp am 10.08. zum 81. Geburtstag
Herrn Erwin Förster am 27.08. zum 79. Geburtstag
Herrn Heinz Lehmann am 31.08. zum 79. Geburtstag

Straßenfest in Kleinbautzen
Am Samstag, dem 15.08.09, möchte Sie der Kulturver-
ein Kleinbautzen zum Straßenfest einladen!
Wo? am Schirach-Haus
Wann? Samstag, 15.08.09 ab 14 Uhr
Programmablauf:
ab 14.00 Uhr Kinderfest mit Spiel

und Spaß 
—> Hüpfburg 
—> Tombola 
—> Bastelstraße

ab 15.00 Uhr Oma-Opa-Nachmittag mit Kaffee und
Kuchen

Das Highlight das Nachmittags ist unsere Mini-Play-
back-Show!
ab 20 Uhr Familientanz mit der ERUPTION-DIS-

KOTHEK
Für das leibliche Wohl ist den ganzen Tag bestens gesorgt!

Verschiedenes

»Spreeauen-Bote«
Gemeinsames Informationsheft der Verwaltungsgemeinschaft 

der Gemeinden Malschwitz und Guttau

Amtliches Mitteilungsblatt der Gemeinde Malschwitz und Guttau.
Der »Spreeauen-Bote« erscheint monatlich jeweils am 1. Freitag und wird kostenlos an alle Haus-
halte verteilt.

- Herausgeber, Druck und Verlag:
VERLAG + DRUCK LINUS WITTICH KG, 04916 Herzberg, An den Steinenden 10,
Telefon: (0 35 35) 4 89-0,  Telefax: (0 35 35) 4 89-1 15, Telefax-Redaktion: (0 35 35) 4 89-1 55

- Verantwortlich für den amtlichen und nichtamtlichen Teil:
Die Bürgermeister Herr Matthias Seidel und Herr Andreas Skomudek

- Verantwortlich für den Anzeigenteil:
VERLAG + DRUCK LINUS WITTICH KG, vertreten durch den Geschäftsführer Marco Müller

- Anzeigenannahme/Beilagen:
Herr Falko Drechsel, Tel./Fax: 0 35 81 / 30 24 76, Funktelefon: 01 70 / 2 95 69 22

Einzelexemplare sind gegen Kostenerstattung über den Verlag zu beziehen. Für Anzeigenveröf-
fent lichungen und Fremd beilagen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unse-
re zz. gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht gelieferte Zeitungen  infolge höherer Gewalt oder ande-
rer Ereignisse kann nur der Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Wei-
ter gehende Ansprüche, insbesondere auf Schadenersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen.
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Informationen aus der Gemeinde
Die Baumaßnahmen in der Grundschule Guttau verlaufen plan-
mäßig. Die Fenster in den Klassenzimmern wurden bereits aus-
gewechselt und die Innenrenovierung ist im vollen Gange, damit
pünktlich zum Schuljahresbeginn alle Räume in einem ordentlichen
Zustand den Kindern Freude beim Lernen bereiten können.
Durch Vermittlung eines Feuerwehrkameraden aus Neudorf konn-
ten wir kostenlos sehr gut erhaltene Möbel aus einer Einrichtung
erhalten und damit altes Mobiliar in einigen Räumen ersetzen.
Die Arbeiten an der Fassade und im Bodenbereich, die den Schul-
betrieb nicht beeinflussen, werden bis September fertig gestellt.
Durch das Konjunkturprogramm war es möglich, diese Investi-
tionen zeitnah zu realisieren.
Ebenfalls abgeschlossen wurde das Projekt „Trinkwasserer-
schließung und Straßenbau im 1. Bauabschnitt des Süduferbe-
reiches am Olbasee“. Hier gab es durch den anhaltenden star-
ken Regen vor allem Probleme beim Straßenbau. Dennoch ist
das Ergebnis zufriedenstellend und nunmehr können sich die Bun-
galowbesitzer über eine vernünftige Zuwegung und den Erfor-
dernissen entsprechenden Trinkwasseranschluss freuen.
Die Arbeiten an der 3. großen Baustelle der Gemeinde, am Feu-
erwehrhaus Guttau, verlaufen planmäßig.
Am 3. August wurde das Richtfest gefeiert. Die Arbeiten an der
Dachdeckung werden bis September abgeschlossen.
Geplant ist die Ausschreibung der Fenster, der Elektroleitungen
und zur Heizungsinstallation.
Skomudek
Bürgermeister

Die Gemeinde Guttau gibt 
Fensterscheiben preiswert ab 

Die ausgebauten Fenster aus der Grundschule Guttau waren
mit Thermoglas versehen und die Fensterflügel sind noch
intakt. Die Maße der Flügel sind Folgende:

0,85 x 0,57 m 3,00 €
1,00 x 0,57 m 3,00 €
0,85 x 1,15 m 5,00 €
1,00 x 1,15 m 6,00 €
0,85 x 1,30 m 6,00 €

Interessenten melden sich bitte beim Bauhofleiter, Herrn
Becker - Tel. 01 73/9 86 36 33, oder in der Gemeindever-
waltung Guttau - Tel. 03 59 32/3 77 21.

Mitgliederversammlung des 
Feuerwehrfördervereins 

Kleinsaubernitz e. V.
Die Mitgliederversammlung zur Vorbereitung des Gemeindefeu-
erwehrtages findet am Montag, dem 10.08.09, 19.30 Uhr, im Bistro
Fortuna statt. Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten.
Der Vorstand

Vorankündigung - 
Gemeindefeuer-

wehrtag
Es wird herzlich zum Gemeindefeuer-
wehrtag der Ortswehren der Gemein-
de Guttau am Sonnabend, dem 19.09.2009. nach Klein-
saubernitz eingeladen. Gegen 13.00 Uhr bietet sich allen
Bürgern die Möglichkeit, die Arbeit der Feuerwehr haut-
nah zu erleben.
Die Ortswehrleitung Kleinsaubernitz

Nur Mut, nur Mut, das klappt
schon richtig gut -

das war das Motto des diesjährigen Oma-Opa-Tages.
Und es klappte wirklich gut, was da unsere Enkel zeigten.
Ob Sport, Tanz oder Musik - alles konnte sich sehen und hören
lassen!
Ein großes Dankeschön auch an die Erzieherinnen und die vielen
fleißigen Helfer.

Bei freudigem Wiedersehen, netter Unterhaltung, Kaffee und
Kuchen verging die Zeit für alle viel zu schnell.
Oma und Opa

Geschäftserfolg.
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Herzliche Glückwünsche 
allen Geburtstagskindern 
im Monat August
Wir wünschen für das 
kommende Lebensjahr 
alles Gute, Gesundheit 
und persönliches Wohlergehen
Brösa
Herrn Gerhard Schneider am 14.08. zum 75. Geburtstag
Guttau
Herrn Siegfried Mönnich am 02.08. zum 72. Geburtstag
Frau Annelies Lorentschk am 04.08. zum 77. Geburtstag
Frau Elfriede Schmidt am 07.08. zum 79. Geburtstag
Frau Christa Großmann am 30.08. zum 78. Geburtstag
Herrn Hannes Kutschke am 31.08. zum 79. Geburtstag
Halbendorf
Herrn Herbert Karich am 07.08. zum 84. Geburtstag
Frau Erna Proske am 25.08. zum 79. Geburtstag
Herrn Heinz Medack am 27.08. zum 78. Geburtstag
Frau Erna Winkler am 30.08. zum 77. Geburtstag
Kleinsaubernitz
Herrn Walter Wierse am 07.08. zum 76. Geburtstag
Frau Erika Palme am 10.08. zum 70. Geburtstag
Herrn Waldemar Rodzinka am 13.08. zum 71. Geburtstag
Frau Margarete Husack am 17.08. zum 81. Geburtstag
Herrn Herbert Herrmann am 20.08. zum 82. Geburtstag
Herrn Ernst Meier am 23.08. zum 81. Geburtstag
Frau Irma Herrmann am 29.08. zum 95. Geburtstag
Frau Lydia Panter am 31.08. zum 74. Geburtstag
Lömischau
Frau Ruth Metasch am 02.08. zum 77. Geburtstag
Frau Erna Kuttig am 10.08. zum 91. Geburtstag
Neudorf
Frau Wally Schröter am 19.08. zum 80. Geburtstag
Herrn Hans-Joachim Kaiser am 20.08. zum 72. Geburtstag
Herrn Fritz Teutscher am 30.08. zum 70. Geburtstag
Wartha
Herrn Ernst Schneider am 04.08. zum 76. Geburtstag
Herrn Horst Schwadke am 06.08. zum 70. Geburtstag
Herrn Siegfried Schneider am 11.08. zum 73. Geburtstag
Herrn Horst Günther am 29.08. zum 70. Geburtstag

AMTSBLÄTTER  BEILAGEN  BROSCHÜREN
PROSPEKTE  ZEITUNGEN  AMTSBLÄTTER 
BEILAGEN  BROSCHÜREN  PROSPEKTE 
ZEITUNGEN  AMTSBLÄTTER  BEILAGEN
BROSCHÜREN  PROSPEKTE  ZEITUNGEN 
AMTSBLÄTTER  BEILAGEN  BROSCHÜREN
PROSPEKTE  ZEITUNGEN  AMTSBLÄTTER 
BEILAGEN    BROSCHÜREN    PROSPEKTE

Ihr Anzeigenfachberater
Falko Drechsel
berät Sie gern.
Telefon / Telefax: 0 35 81/30 24 76
Funk: 01 70/2 95 69 22
e-mail:
falko.drechsel@wittich-herzberg.de

Fragen zur Werbung?
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- Anzeige -

Rostfreies Aluminium schützt
Haus und Fassade

Dachentwässerung
(djd). Der nächste Winter kommt bestimmt, und mit ihm Kälte
und Schmuddelwetter, die der Außenhülle eines Hauses erheb-
lich zusetzen können. Gerade nach dem Laubfall im Herbst ist
es sinnvoll, die Dachrinnen und Fallrohre nochmals zu kon-
trollieren, um eventuelle Verstopfungen und damit ein Über-
laufen der Dachentwässerung zu vermeiden. Dabei werden oft
weitere Schwachstellen offenkundig: Durchrostungen etwa
haben oft unangenehme Folgen, wenn sie nicht rechtzeitig
bekämpft, gründlich entfernt und nachgestrichen werden. Sind
erst einmal Lecks entstanden, können Dauerregen und das
Schmelzwasser vom Schnee nicht mehr sauber abgeleitet wer-
den.

Aluminium ist korrosionsfrei und pflegeleicht
Wer sich die regelmäßige Kontrolle und das Nachlackieren von
Rinne und Rohren ersparen will, sollte von Anfang an oder spä-
testens bei einer anstehenden Sanierung auf Aluminium set-
zen. Das Leichtmetall ist korrosionsfest und muss nicht nach-
gestrichen werden. Damit bleiben die Entwässerungsrohre und
-rinnen rund ums Haus dauerhaft gut in Schuss. In zehn Stan-
dardfarben, passend zu jedem Haus und jeder Dachdeckung,
bietet beispielsweise der Aluminiumspezialist Prefa seine Sys-
teme an, die es als Kasten-, Hänge- oder Saumrinne gibt (Infor-
mationen: www.prefa.de). Eine noch individuellere Gestaltung
ist ebenfalls möglich, da die Aluminiumbänder zur Fertigung
der Rinnen auf Wunsch in jeder gewünschten Farbe aus dem
RAL- und NCS-Farbsystem beschichtet werden können.

Rostfreie Entwässerung schützt Fassade und Baukörper
des Hauses
Rostfreie Entwässerungssysteme mit farbechter Coil-Coating-
Beschichtung sehen an der Fassade nicht nur dauerhaft bes-
ser aus. Sie schützen auch die Bausubstanz: Wasser, das aus
Rostlöchern austritt, kann an der Hausfassade unschöne Spu-
ren hinterlassen. Ist die Hauswand dauerhaft nass, drohen
sogar substanzielle Schäden im Baukörper bis hin zu Schim-
melbildung im Innenbereich an der betroffenen Stelle. Die Kon-
trolle von Laub und Verschmutzungen erspart auch ein Rohr
aus Aluminium nicht, Doch immerhin drohen ihm keine Rost-
schäden, falls doch einmal stehendes Wasser in der Rinne ver-
bleibt.

Dachrinnen bestimmen das Erscheinungsbild der Hausfassa-
de mit. Sie sollten daher dauerhaft korrosionsfest und farbecht
sein.
Foto: djd/Prefa


